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Trägerrundschreiben 01-2020 

Sprachziel: Deutsch - Erläuterungen  

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

das neue Jahr ist zwar schon einige Wochen alt, aber dennoch möchte ich Ihnen an 

dieser Stelle zunächst alles Gute wünschen für 2020 - beruflich wie auch privat. Vor uns 

allen liegen in diesem Jahr große Neuerungen, denn zum 1. März starten die Kurse 

unseres neuen Sprachbildungssystem Sprachziel: Deutsch, das zahlreiche 

Veränderungen mit sich bringt. Umso mehr freue ich mich über die hohe Zahl der von 

Ihnen bereits gestellten Anträge – belegen sie doch Ihr großes Interesse an unseren 

Kursen.  

 

Gleichzeitig sind bei der ADD und bei der Dialog- und Beratungsstelle aber auch bei 

uns im Ministerium Fragen und Rückmeldungen von Ihrer Seite eingegangen, die uns 

dazu veranlasst haben, in einigen Details nachzusteuern. Dabei geht es um folgende 

Punkte:  

 

 Um das Kursziel – das Erreichen des nächsthöheren GER-Niveaus - auch bei 

längeren Kursen in einer überschaubaren Zeitspanne zu erreichen, liegt die 
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Mindestwochenstundenzahl der Start-, Fit- und Sprintkurse bei zehn 

Unterrichtseinheiten.  

 Die einzige Ausnahme von dieser Regelung bilden Frauenkurse. Da die Praxis 

zeigt, dass Frauen aus verschiedenen Gründen oft nicht mehr als vier 

Unterrichtseinheiten (UE) pro Woche besuchen können, ist hier die Mindestzahl 

des abzuhaltenden Unterrichts auf vier UE pro Woche gesenkt worden. Sollten 

Sie diese Möglichkeit nutzen wollen, so müssten Sie dies im Antrag begründen. 

 Gerade im ländlichen Raum ist es für Kursträger oft schwierig die 

Mindestteilnehmerzahl zu erreichen. Daher soll hier auch künftig ein Unterricht 

mit Binnendifferenzierung möglich sein. Allerdings dürfen nur maximal zwei 

aufeinander folgende GER-Niveaus gemeinsam unterrichtet werden - also A1 

und A2, A2 und B1, etc., nicht aber A1 und B1. Diese Regelung gilt nicht für die 

großen Städte im Land (Mainz, Koblenz, Trier, Kaiserslautern und 

Ludwigshafen). Wir bitten Sie, bei binnendifferenziertem Unterricht stets das 

Kursziel – nämlich das Erreichen des jeweils nächsten GER-Niveaus – im Blick 

zu behalten.  

 

Darüber hinaus haben wir die wichtigsten Fragen, die uns im Rahmen unserer 

Informationsveranstaltungen im November und in den vergangenen Wochen erreicht 

haben, in FAQs zusammengestellt und beantwortet. Sie finden diese in Kürze sowohl 

auf Homepage der ADD sowie auf der Seite unseres Ministeriums. 

 

  

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Gez. Astrid Eriksson 

 

 

 


